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Bebauungsplan  

„Kassenberg/ Lindgens-Areal – X 12“ 

 

Stadtbezirk: 3 

Gemarkung: Broich, Saarn  

 

Gegenüberstellung der bisherigen sowie der geänderten 

textlichen Festsetzungen 

 

 

Verfahrensstand: Erneute förmliche Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) im ergänzenden Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB 
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Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 1.3 des 

Bebauungsplans „Kassenberg/ Lindgens-Areal – X 12“ 

 

 Bisherige Festsetzung Geänderte Festsetzung  

1.3 Gewerbegebiet  

In dem Gewerbegebiet sind  

• Lagerplätze sowie 

• Tankstellen  

unzulässig.  

Gewerbegebiet  

In dem Gewerbegebiet sind  

• Lagerplätze sowie 

• Tankstellen  

unzulässig. 

§ 9 Abs. 1 

BauGB i.V.m. § 

8 Abs. 2 

BauNVO und § 

1 Abs. 5 

BauNVO 

 In dem Gewerbegebiet ist die 

ausnahmsweise zulässige Nut-

zung 

• Vergnügungsstätten 

nicht Bestandteil des Bebau-

ungsplans. 

In dem Gewerbegebiet ist die 

ausnahmsweise zulässige Nut-

zung 

• Vergnügungsstätten 

nicht Bestandteil des Bebau-

ungsplans. 

§ 9 Abs. 1 

BauGB i.V.m. § 

8 Abs. 3 

BauNVO und § 

1 Abs. 6 Nr. 1 

BauNVO 

 In dem Gewerbegebiet sind Be-

triebe und Anlagen der Abstands-

klassen I bis VI (lfd. Nrn. 1 bis 

199 gem. Abstandserlass NRW -

Abstände zwischen Industrie- 

bzw. Gewerbegebieten und 

Wohngebieten im Rahmen der 

Bauleitplanung und sonstige für 

den Immissionsschutz bedeut-

same Abstände; MBl. NRW. S. 

659 / MBl NRW.283 vom 

06.06.2007), siehe Anhang 1 zu 

diesen textlichen Festsetzungen, 

nicht zulässig. 

Betriebe und Anlagen der Ab-

standsklasse VI (lfd. Nrn. 161 bis 

199 gem. Abstandserlass NRW -

Abstände zwischen Industrie- -

bzw. Gewerbegebieten und 

Wohngebieten im Rahmen der 

In dem Gewerbegebiet sind Be-

triebe und Anlagen der Abstands-

klassen I bis VII (lfd. Nrn. 1 bis 

221 gem. Abstandserlass NRW 

Abstände zwischen Industrie- 

bzw. Gewerbegebieten und 

Wohngebieten im Rahmen der 

Bauleitplanung und sonstige für 

den Immissionsschutz bedeut-

same Abstände; MBl. NRW. S. 

659 / MBl NRW.283 vom 

06.06.2007), siehe Anhang 1 zu 

diesen textlichen Festsetzungen, 

nicht zulässig. 

Ausnahmsweise sind Betriebe 

und Anlagen der Abstandsklasse 

VII (lfd. Nrn. 200 bis 221 gem. 

Abstandserlass NRW Abstände 

zwischen Industrie- bzw. Gewer-

begebieten und Wohngebieten 

§ 9 Abs. 1 Nr. 

1 BauGB i.V.m. 

§ 1 Abs. 4 Nr. 

2 BauNVO, so-

wie § 8 Abs.2 

BauNVO 
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Bauleitplanung und sonstige für 

den Immissionsschutz bedeut-

same Abstände, MBl. NRW. S. 

659 / MBl NRW.283 vom 

06.06.2007) können ausnahms-

weise zugelassen werden, sofern 

gutachterlich nachgewiesen wer-

den kann, dass die nächstliegen-

den schutzbedürftigen Nutzun-

gen im Plangebiet sowie im Um-

feld nicht in erheblichem Maße 

beeinträchtigt werden. 

im Rahmen der Bauleitplanung 

und sonstige für den Immissions-

schutz bedeutsame Abstände, 

MBl. NRW. S. 659 / MBl NRW.283 

vom 06.06.2007) zulässig, wenn 

durch 

a) über den allgemein übli-

chen Stand der Technik 

hinausgehende Maßnah-

men oder 

b) Betriebsbeschränkungen 

die Emissionen soweit begrenzt 

oder die Ableitbedingungen so 

gestaltet werden, dass die Ein-

haltung der für die schutzbedürf-

tigen Nachbargebiete zulässigen 

Immissionswerte nachgewiesen 

werden kann. 

 In dem Gewerbegebiet sind Ein-

zelhandelsbetriebe mit zentren- 

und nahversorgungsrelevantem 

Hauptsortiment unzulässig. 

Zu den zentrenrelevanten Sorti-

menten zählen in Mülheim an der 

Ruhr die in Anhang 2 aufgeführ-

ten Sortimente. 

In dem Gewerbegebiet können 

kleinflächige Verkaufsstellen von 

Handwerksbetrieben und ande-

ren Gewerbebetrieben, die sich 

ganz oder teilweise an den End-

verbraucher richten, ausnahms-

weise zulässig sein, wenn sie 

nach Art und Umfang in unmittel-

barem räumlichen und betriebli-

chen Zusammenhang mit der 

In dem Gewerbegebiet sind Ein-

zelhandelsbetriebe mit zentren- 

und nahversorgungsrelevantem 

Hauptsortiment unzulässig. 

Zu den zentrenrelevanten Sorti-

menten zählen in Mülheim an der 

Ruhr die in Anhang 2 aufgeführ-

ten Sortimente. 

In dem Gewerbegebiet können 

kleinflächige Verkaufsstellen von 

Handwerksbetrieben und ande-

ren Gewerbebetrieben, die sich 

ganz oder teilweise an den End-

verbraucher richten, ausnahms-

weise zulässig sein, wenn sie 

nach Art und Umfang in unmittel-

barem räumlichen und betriebli-

chen Zusammenhang mit der 

§ 9 Abs. 1 Nr. 

1 BauGB i.V.m. 

§ 1 Abs. 5 und 

9 BauNVO 
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Produktion bzw. der Ver- und Be-

arbeitung von Gütern einschließ-

lich Reparatur- und Serviceleis-

tungen der Betriebsstätten ste-

hen. Der Umfang des Verkaufs 

muss gegenüber den sonstigen 

Betriebsteilen flächen- und um-

satzmäßig untergeordnet sein 

(Handwerkerprivileg).  

Produktion bzw. der Ver- und Be-

arbeitung von Gütern einschließ-

lich Reparatur- und Serviceleis-

tungen der Betriebsstätten ste-

hen. Der Umfang des Verkaufs 

muss gegenüber den sonstigen 

Betriebsteilen flächen- und um-

satzmäßig untergeordnet sein 

(Handwerkerprivileg). 

 


